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Datum:		17.03.2020
Verteiler:		Rechtsausschuss
Von:			W. Müller
Betreff:	Coronavirus und Vertragsrecht


Zunächst ist bei den Verträgen wohl danach zu unterscheiden, ob sie vor Ausbruch oder Erkennbarkeit der Epidemie abgeschlossen wurden oder erst danach. Ferner ist zu prüfen, ob die Verträge Klauseln für den Fall höherer Gewalt enthalten oder nicht.

Sollten Klauseln für höhere Gewalt enthalten sein, so richten sich die vereinbarten Folgen von Aufschubrechten über Haftungsfreizeichnungen bis hin zu Rücktritts- oder Kündigungsrechten nach diesen Klauseln. Zu prüfen ist dann allerdings, ob die Verbreitung des Virus als höhere Gewalt anzusehen ist bzw. ob die Epidemie ein betriebsfremdes, von außen kommendem Ereignis ist, dass bei Vertragsschluss unvorhersehbar war und von niemandem zu vertreten ist. Sollte die höhere Gewalt in den AGBs durch eine abschließende Aufzählung von Ereignissen definiert sein müsste zumindest eine Virusinfektion bzw. Epidemie als Fall der höheren Gewalt definiert sein. Fehlt es an einer eigenen Definition der höheren Gewalt dürfte in der Ausbreitung des Virus wohl ein Fall höherer Gewalt zu sehen sein, sodass dann die dafür vertraglich vorgesehenen Rechtsfolgen eintreten. Wichtig dürfte sein, dass die rein subjektive Einschätzung einer künftigen oder aktuellen Situation als „gefährlich“ wohl nicht ausreichend sein wird. Vielmehr müssen objektive Anhaltspunkte gegeben sein, wie zum Beispiel Reisewarnungen des Auswärtigen Amtes oder die Nennung einer Region durch das Robert-Koch-Institut bzw. die WHO. Ferner ist zu beachten, dass es sich ein Vertragspartner nur auf die Befreiung von Vertragspflichten berufen kann, wenn die konkrete Leistung auch tatsächlich von der höheren Gewalt betroffen ist oder sein könnte.

Sollten keine Klauseln für höhere Gewalt vereinbart sein, sollte § 313 BGB geprüft werden. Voraussetzung ist, dass die Parteien zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses zumindest die für den anderen Teil erkennbare Vorstellung gehabt haben, dass keine Epidemie auftritt, die sich auf die Vertragsbeziehung maßgeblich auswirken wird. Das Festhalten am Vertrag muss für mindestens eine Vertragspartei aufgrund der drohenden Epidemie oder damit einhergehender Umstände unzumutbar sein. Dann sind Kündigung des Vertrages, die Verschiebung von Lieferzeiten oder sonstige Anpassungen des Vertrages machbar.

Schließlich kann auch der Wegfall der Leistungspflicht aufgrund von Unmöglichkeit (§ 275 BGB) in Erwägung gezogen werden, nämlich dann, wenn sich zum Beispiel der Betrieb an einem Ort befindet, der insgesamt unter Quarantäne steht, oder weil ein wesentlicher Teil der Arbeiter erkrankt ist. In diesem Fall entfällt die Leistungspflicht. Etwaige Schadensersatzansprüche des Vertragspartners hängen davon ab, ob der Schuldner das Leistungshindernis zu vertreten hat. Das dürfte allerdings bei einer Epidemie in der Regel nicht der Fall sein.

[bookmark: _GoBack]Sowohl in den Fällen mit einer Klausel für höhere Gewalt wie auch ohne eine entsprechende Klausel, dürfte als weitere Voraussetzung zu prüfen sein, ob das Ereignis bei Vertragsschluss vorhersehbar war. Aus meiner Sicht wird man wohl sagen können, dass es für China spätestens ab Ende Dezember 2019 und in Deutschland spätestens seit Ende Januar 2020 der Fall sein könnte, dass man von Vorhersehbarkeit sprechen kann.

Für vertragliche Regelungen, die erst jetzt geschlossen werden, ist es ratsam konkrete Regelungen für den Fall der Leistungsbeeinträchtigung durch das Coronavirus in das Vertragswerk auf zu nehmen. 
(Anmerkung: Allerdings habe ich persönlich zu entsprechenden Klauseln, diese dürften insbesondere ein Rücktrittsrecht beinhalten, keine Erfahrungen.)
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